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9h. 49 3Hnfte. fianblv.'Seitnits („aJleifterbtatt») 5l3

Sal äßefentltdge bei ber Viafcginenoerftcgerung ift,
rote bereits ermähnt, bag ftetl ber Sleuroert ber 90ta=

feinen oerftcgert unb fomit erreicht wirb, bag bie 2ßte=

berinffanblftellungsfoffen auf ®runb bei üfteumertel ber
©rfagteile pr Vergütung gelangen.

Sie Prämien finb je nacg Art unb ©garatter ber
in grage îommenben Betriebe oerfcgieben unb oariieren
innerhalb beffimmter ©renken.

@1 ift $u TOÜnfcE)ert, bag non Seiten ber Snbuftrlen
unb ©emerbe aller Art audg in ber ©cgroeij, too bie
etngeimifdgen Snftitute ftetl oorbilbltcg arbeiteten, biefe
neue Verficgerunglart mit Sntereffe begrügt unb auf»

genommen mirb, umfomegr, all beren SRü^Eic^feit fiel)
nidgt oerfennen lägt.

U«iks*im«an.
©tögeuöffifdje ©ewerbegefeggebung. Sal ©ibge»

nöffifdge Arbeitsamt, bal mit ben Vorarbeiten pr fünf»
tigen ©emetbegefeggebung bei Bunbel beauftragt tourbe,
gat all beren erften Seil einen ©efetjelentrourf über bie

beruflicheAulbitbung fertiggestellt, ber zunäcgft ben
juftänbigen ßantonlbegörben, ben Berufloerbänben, gadg»
faulen unb roeitern Sntereffenten pr Vernegmlaffung
pgefteUt mirb. Siefer ©efetjentrourf lägt fieg oon bem
©ebanfen" leiten, bie Berufltüdgtigleit burch görberung
ber'beruflichen Aulbilbung bei ïtacgroucgfes auf jebe
geeignete SBeife ju heben. Aulgefcgaltet ftnb Beftimmungen
über ben Segrlinglfcgug in ber 3Jteinung, bag beren ©rlag
in einem anbern ©efeg erfolgen foU, nämtieg in einem

Arbeitlfcguggefeg, bal auger auf bie Segrlinge
roenigftenl auf alle mtnberjährigen Arbeiter Anroenbung
finben müffe. Audg bie Befiimmungen pm ©dguge
beS©emerbel foHen in einem umfaffenben ©efeg be»

fonberl georbnet merben. Sem BunbeSgefeg über bie

betuflidge Aulbilbung merben Çanbroer! unb Snbufirie,
Öanbel unb Berïegr unterfteHt.

©in SJUnbeftalter für Segrlinge mirb nidgt feftgefegt,
fonbern nur oerlangt, bag biefelben aul ber primär»
fdgulpfficgt entlaffen feien. Segrlinge barf nur annehmen,
mer fie ogne ©efägrbung igre! förperltcgen unb geigigen
SBogll in feinem Betrieb faeggemäg aulpbilben imftanbe
ift. Sal Segroergältnil ift bureg fcgriftlicge Verträge

p regeln. Surdg Verorbnung bei Bunbelratel fönnen
Beftimmungen eine! ©efamtarbeitloertragel über bal
Segroergältnil auf alle Angehörigen bei betregenben Be

rufl anmenbbar erllärt merben. Ser ©ntrourf regelt
roeiter bie SSitïungen bel Segroergältniffel, bie Aufficgt
über balfelbe. Sauer unb ©rlöfdgen, bie Segrlinglprüfung,
über bie ^fliegt pm Befucge bei berugiegen Unterridgtl
ufm. Ser Bunb gemägrt Beiträge bil pr .ßälfte ber
anberroeitigen Seiftungen an Segrlinglprüfungen, ©tipen»
bien, Anftalten, Spulen unb Äurfe für BerufSbitbung,
an bie Aulbilbung unb SBeiterbilbung oon Segrlräften,
foroie pr görberung ber gaulroirtfdgaftlidgen Aulbilbung.
Ser Vollzug bei ©efegel ig ©aege ber Äantone.

Bil ©nbe Au g u ft lönnen oon Sntereffenten A b »

änberunglanträge p biefem ©efegelentrourf beim
©ibgenöffifegen Arbeitsamt in Bern eingereicht
merben.

©rgnöttiiflöfchttg. Ser Verein fdgroeijerifeger
Vtaf dginen SnbuftrietIer gat tn einer an bal ©ib=

genöffifdge Suftiz» unb ^olijeibepartement unb an bal
©ibgenöfftfege Volflmirtfdgaftlbepartement geridgteten ©in»

gäbe bte grunbfägtidge Verlängerung ber 15 Sagre
betragenben mapmalen ©dgugbauer ber
ftfjmeijerifdgen @rfinbunglpatente um brei
eoent. um fünf Sagre nadggefudgt. @r begründet
biefel ©efudg u. a. bamit, bag in jaglreicgen Snbuftrie»

länbern bte gtage ber Verlängerung bereits aufgerollt
roorben fei unb in mehreren tnzmifdgen igre Söfung ge»

funben gäbe. in ber im ©efudg gebotenen flberfiegt ig
benn audg naeggeroiefen, bag megrere roidgtige Staaten
eine längere ißatentbauer gaben all mir ober im Begriffe
gegen, eine foldge einpfügren.

Sn biefem midgtigen fßunfte fottte möglidgfte Über«

eingimmung befiegen. Ser fegroeijerifege ©rgnber oer»
biene nidgt meniger Berüctfidgtigung all ber aullänbifdge
unb bürfe nidgt burdg bie eigene ©efeggebung benadgteiligt
merben. Sie îritifdgen Reiten, tn benen mir uni begnben,
laffen biefel ©rforbernil boppelt beredgtigt erfegetnen.
Sie lang anbauernbe Ätifil gäbe bie Ausbeutung man»
dger ©rfinbungen in befonberem SRage erfdgroert.

3u biefen ©rroägungen fomme nodg bie ©orge um
bie ©rgaltung oon Arbeitlmöglidgfeiten für unfer Sanb.
©in oerlängerter ißatentfdgug roerbe bap beitragen, na»

menttieg unferer ©jportinbugrie tn igrem fdgroeren @çi=

genjîampfe einige ©rletdgterung p bringen. ©I fei etn
©ebot ber ©eredgtigîeit unb gefunber SBirtfdgaftlpolitit,
bte beantragte Verlängerung oorpnegmen.

Oerkebrswese«.
Vßerfpuginönftrie unb ©igmeijer Vtuftcrmeffe

1924. (©ingefanbt.) ©ïport geigt für bie fdgmeiprifdge
Voltlrairtfdgaft fobiel all Seben. SBieberaufbau unb
Äampf um ben Abfag auf bem Sßeltmarlt finb fragen,
bie unzertrennbar mit bem ©efamtmogl unferel Volfel
oerlnüpft finb. Ser SBieberaufbau unb bie SBeiterent»

midtlung ber äBirtfdgaft bebingen audg überall bie An»
menbung rationeflfter B^obultionlmittel, b. i. gödgge
Seigung mit geringgem Äraftaufroanb unb Seigung bon
5ßrftzifionlarbeit.

Sie fdgroeizerifege SBertjeuginbugrie, beren ©peug»
niffe SBeltruf beftgen unb bie nur fdgulb ber zerrütteten
allgemeinen mirtfdgaftlidgen Sage nidgt gebügtenben Ab»
fag gnben, gat fidg aber audg bie Uebertegung jur ißgiegt
zu maegen, bag bie ©ntroiölung biefer ©runblage aller
^robultion fegr garl abgängig ift bon Vergleicglmög»
tidgfeiten, roie übergaupt bon ber Organifation bei ißro»
bultionlmittelmarftel. Sie gefägrlidgfte Äonfurrenz ber
fegroeizerifegen SSertzeuginbugrie ift unzraeifelgaft bie
bentfdge; igre gortfegritte unb igre ÜJtadgtgeHung zmingen
uni zu ernfter Beurteilung unb Vergleidgung. ©I bürgen
belgalb bie nadgfolgenben Aulfügrungen fegr ber Be»
adgtung unb bei Ueberbenfenl roert fein.

8m Vagmen ber Seipgiger SJieffe beftegt geute be»

reitl eine befonbere tedgnifege SDÎeffe, inbem Seutfdglanbl
groge Vetbänbe, b. g. bie Berbinbungen bon Firmen
gleichgerichteter ißrobuttion fidg zufammengetan gaben,
um gefdgloffene Aulgellungen in bie SBege z" leiten.
3Bal im Befonbern bie SBerfzeuginbuftrie betrifft, fo
berichtet biefe ber „internationalen9Jieffe»3eitung" (bergl.
Ar. 101): „Ser Verein beutfdger SBerfzeugfabritanten
marfdgiert an ber ©pige unb gat fdgon feit Sagten in
ftänbiger VerboHlommnung aQe girmen z" einer ge»

meinfamen Aulftellung unter zielbemugter Seitung ber»

anlagt, fobag ber beutfdge Söerfzeugmafdginenbau fidg
in feiner ganzen ©rogartigleit auf ber tedgnifdgen Vteffe
barbietet."

Unfere eingeimifegen Betriebe ber SBerfzeuginbugrie
müffen fidg bie Vorteile, bie bie moberne Vteffe bietet,
in igrem eigenften intereffe ebenfaKl z« uuge madgen
burch eine umfaffenbe Beteiligung an ber bom 17. bil
27. Éîai ftattfinbenben ©dgroeizer Vtuftermeffe in
Bafel, um auf biefem grogen nationalen Vtarfte gei»

mifdger Qualitätlmare igre Seigunglfägigfeit bor bem

in» unb Aullanbe in mitffamfter[gorm ju bezeugen.

Nr. 43 Mluftr. schwetz. vandw.Zàng („Meisterblatt^ bt3

Das Wesentliche bei der Maschinenversicherung ist,
wie bereits erwähnt, daß stets der Neuwert der Ma-
schinen versichert und somit erreicht wird, daß die Wie-
derinstandsstellungskosten auf Grund des Neuwertes der
Ersatzteile zur Vergütung gelangen.

Die Prämien sind je nach Art und Charakter der
in Frage kommenden Betriebe verschieden und variieren
innerhalb bestimmter Grenzen.

Es ist zu wünschen, daß von Seiten der Industrien
und Gewerbe aller Art auch in der Schweiz, wo die
einheimischen Institute stets vorbildlich arbeiteten, diese
neue Versicherungsart mit Interesse begrüßt und auf-
genommen wird, umsomehr, als deren Nützlichkeit sich

nicht verkennen läßt.

Eidgenössische Gewerbegesetzgebung. Das Eidge-
nössische Arbeitsamt, das mit den Vorarbeiten zur künf-
tigen Gewerbegesetzgebung des Bundes beauftragt wurde,
hat als deren ersten Teil einen Gesctzesentwurf über die

beruflicheAusbildung fertiggestellt, der zunächst den
zuständigen Kantonsbehörden, den Berufsverbänden, Fach-
schulen und weitern Interessenten zur Vernehmlassung
zugestellt wird. Dieser Gesetzentwurf läßt sich von dem
Gedanken? leiten, die Berufstüchtigkeit durch Förderung
der' beruflichen Ausbildung des Nachwuchses auf jede
geeignete Weise zu heben. Ausgeschaltet sind Bestimmungen
über den Lehrlingsschutz in der Meinung, daß deren Erlaß
in einem andern Gesetz erfolgen soll, nämlich in einem

Arbeitsschutzgesetz, das außer auf die Lehrlinge
wenigstens auf alle minderjährigen Arbeiter Anwendung
finden müsse. Auch die Bestimmungen zum Schutze
des Gewerbes sollen in einem umfassenden Gesetz be-

sonders geordnet werden. Dem Bundesgesetz über die

berufliche Ausbildung werden Handwerk und Industrie,
Handel und Verkehr unterstellt.

Ein Minvestalter für Lehrlinge wird nicht festgesetzt,

sondern nur verlangt, daß dieselben aus der Primär-
schulpflicht entlassen seien. Lehrlinge darf nur annehmen,
wer sie ohne Gefährdung ihres körperlichen und geistigen

Wohls in seinem Betrieb fachgemäß auszubilden imstande
ist. Das Lehrverhältnis ist durch schriftliche Verträge
zu regeln. Durch Verordnung des Bundesrates können

Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages über das
Lehrverhältnis auf alle Angehörigen des betreffenden Be
rufs anwendbar erklärt werden. Der Entwurf regelt
weiter die Wirkungen des Lehrverhältniffes. die Aufsicht
über dasselbe. Dauer und Erlöschen, die Lehrlingsprüfung,
über die Pflicht zum Besuche des beruflichen Unterrichts
usw. Der Bund gewährt Beiträge bis zur Hälfte der
anderweitigen Leistungen an Lehrlingsprüfungen. Stipen-
dien, Anstalten, Schulen und Kurse für Berufsbildung,
an die Ausbildung und Weiterbildung von Lehrkräften,
sowie zur Förderung der hauswirtschaftlichen Ausbildung.
Der Vollzug des Gesetzes ist Sache der Kantone.

Bis Ende August können von Interessenten A b -

änderungsanträge zu diesem Gesetzesentwurf beim
Eidgenössischen Arbeitsamt in Bern eingereicht
werden.

Erfindungsschutz. Der Verein schweizerischer
Maschinen-Industrieller hat in einer an das Eid-
genössische Justiz- und Polizeidepartement und an das

Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement gerichteten Ein-
gäbe die grundsätzliche Verlängerung der 15 Jahre
betragenden maximalen Schutzdauer der
schweizerischen Erfindungspatente um drei
event, um fünf Jahre nachgesucht. Er begründet
dieses Gesuch u. a. damit, daß in zahlreichen Industrie-

ländern die Frage der Verlängerung bereits aufgerollt
worden sei und in mehreren inzwischen ihre Lösung ge-
funden habe. In der im Gesuch gebotenen Übersicht ist
denn auch nachgewiesen, daß mehrere wichtige Staaten
eine längere Patentdauer haben als wir oder im Begriffe
stehen, eine solche einzuführen.

In diesem wichtigen Punkte sollte möglichste Über-
einstimmung bestehen. Der schweizerische Erfinder ver-
diene nicht weniger Berücksichtigung als der ausländische
und dürfe nicht durch die eigene Gesetzgebung benachteiligt
werden. Die kritischen Zeiten, in denen wir uns befinden,
lassen dieses Erfordernis doppelt berechtigt erscheinen.
Die lang andauernde Krisis habe die Ausbeutung man-
cher Erfindungen in besonderem Maße erschwert.

Zu diesen Erwägungen komme noch die Sorge um
die Erhaltung von Arbeitsmöglichkeiten für unser Land.
Ein verlängerter Patentschutz werde dazu beitragen, na-
mentlich unserer Exportindustrte in ihrem schweren Exi-
stenzkampfe einige Erleichterung zu bringen. Es sei ein
Gebot der Gerechtigkeit und gesunder Wirtschaftspolitik,
die beantragte Verlängerung vorzunehmen.

oerittdttmte».
Werkzeugindnstrie und Schweizer Mustermesse

1924. (Eingesandt.) Export heißt für die schweizerische
Volkswirtschaft soviel als Leben. Wiederaufbau und
Kampf um den Absatz auf dem Weltmarkt sind Fragen,
die unzertrennbar mit dem Gesamtwohl unseres Volkes
verknüpft sind. Der Wiederaufbau und die Weiterent-
Wicklung der Wirtschaft bedingen auch überall die An-
Wendung rationellster Produktionsmittel, d. i. höchste

Leistung mit geringstem Kraftaufwand und Leistung von
Präzisionsarbeit.

Die schweizerische Werkzeugindustrie, deren Erzeug-
nisfe Weltruf besitzen und die nur schuld der zerrütteten
allgemeinen wirtschaftlichen Lage nicht gebührenden Ab-
fatz finden, hat sich aber auch die Ueberlegung zur Pflicht
zu machen, daß die Entwicklung dieser Grundlage aller
Produktion sehr stark abhängig ist von Vergleichsmög-
lichkeiten, wie überhaupt von der Organisation des Pro-
duktionsmittelmarktes. Die gefährlichste Konkurrenz der
schweizerischen Werkzeugindustrie ist unzweifelhaft die
deutsche; ihre Fortschritte und ihre Machtstellung zwingen
uns zu ernster Beurteilung und Begleichung. Es dürsten
deshalb die nachfolgenden Ausführungen sehr der Be-
achtung und des Ueberdenkens wert sein.

Im Rahmen der Leipziger Messe besteht heute be-
reits eine besondere technische Messe, indem Deutschlands
große Verbände, d. h. die Verbindungen von Firmen
gleichgerichteter Produktion sich zusammengetan haben,
um geschlossene Ausstellungen in die Wege zu leiten.
Was im Besondern die Werkzeugindustrie betrifft, so

berichtet diese der „InternationalenMesse-Zeitung" (vergl.
Nr. 101): „Der Verein deutscher Werkzeugfabrikanten
marschiert an der Spitze und hat schon seit Jahren in
ständiger Vervollkommnung alle Firmen zu einer ge-
meinsamen Ausstellung unter zielbewußter Leitung ver-
anlaßt, sodaß der deutsche Werkzeugmaschinenbau sich

in seiner ganzen Großartigkeit auf der technischen Messe
darbietet."

Unsere einheimischen Betriebe der Werkzeugindustrie
müssen sich die Vorteile, die die moderne Messe bietet,
in ihrem eigensten Interesse ebenfalls zu nutze machen
durch eine umfassende Beteiligung an der vom 17. bis
27. Mai stattfindenden Schweizer Mustermesse in
Basel, um aus diesem großen nationalen Markte hei-
Mischer Qualitätsware ihre Leistungsfähigkeit vor dem

In- und Auslande in wirksamsteHForm zu bezeugen.
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Sdjrocizer Mufieroteffe 1924 im Bafel. Menn auch
ber offizielle Slnmelbetermin mit bem 15. gebruar abge»

taufen ift unb ber ©taub ber eingegangenen Slnrnel»

bungen fct)on bamalS ein guter mar, treffen bod) für bie
achte Schweizer Muftermeffe 1924 in Bafel fortgefeßt
oon ben oerfcßiebenen ©ruppen inbuftrietler unb ge=

werblicher jßrobutüon meitere Slnmetbungen ein.
Sa einerfeitS bie neuen Meffeßatlen eine olel umfang-
reifere 5ÄuSfteHungSßäd)e aufrceifen merben unb an»

bererfeits »erfcf)tebene bie Neubauten betreffenbe fragen
Inzroifdjeri non ben leitenben Organen nach ber ange»
ftrebten Stiftung getöft merben tonnten, ift bie Meffe»
bireftion in ber Sage, über ben offiziellen Sin»
m[elbefermin hinaus Slnmelbungen entgegen»
5un ei) m en,f[um jenen firmen bie Beteiligung ju er»

möglichen, bie p eigenem Borteil bie große Marenfcßau
fdjroeizerifchen ©eroerbefleißeS mit il)ren Spezialitäten zu
befehlen bie 3lbfid)t haben.

Sie Schweizer Muftermeffe roirb beftimmt in ber
anberaumten Zeit oom 17. bis 27. Mai abgehalten.

©chroeizertfdje funftgeroerbltcße BuSfteüung in
©cfjmebe« 1924. Berichtigung. Sie Sdhroetzerifche

Zentralstelle für ba§ SluSftettungSroefen in 3üridj be=

ricl)tigt ihre unter obigem Sitel miebergegebene Mitteilung
baßm, baß ber äußerfte Slnmelbetermin auf ben 15.

März (nicht auf ben 15. Slpril) biefeS $ahreS angefeßt
merben mußte.

Setlnahme an ben Meffen im StuSlanft. (Mitg.
oom ©dhmeizerifdhen BadfjroeiSbureau für Bezug unb
Slbfaß oon Maren.) infolge ber großen Beränberungen
in ben Bezugs» unb äbfaßoerhältniffen feit bem Srieg
haben ftd) bie turzfriftigen Meffen in etner Beiße oon
Sänbern fehr^ftart entroidfelt. Sie bieten ben Borteit
leidster unb fctjneUer Orientierung unb bie Möglichfeit
ber Anbahnung biretter Beziehungen zroifcßen Angebot
unb Bacßfrage. Ser llmftanb, baß biefen Beranftaltungen
offizielle Unterftüßungen zuteil merben, beroeift beren
Mertfcßäßung. Saß bie Meffen nicht nur oon Käufern
auS bem eigenen Sanb befudfjt merben, erhöht ihre inter»
nationale Bebeutung.

älUerbingS hoben fiel) bie oielen Beranftaltungen nicht
ade beroährt, fie entfpringen auch oft nicht nur bem Be=

fireben, Znbuftrie unb §anbel bienlid) Z" fein. Sie hohen
Soften ihrer" Beranftaltung-merben elnfcßränfenb mirfen.
$n ber Sat ift auch feßon^etne Beiße oon Meffen ein»

gegangen, ober eS fleht ihnen baS gleiche ©cßidffal beoor.
SaS ©chmeizerifdhe BadßroeiSbureau für Bezug unb

Slbfaß oon Maren in Rurich befaßt fuß feit fahren
amtlich [[[mit berprganifation feßroeizerifeßer Slb»
t eilung en für unfer Sanb an empfehlenswerten Meffen
unb fteßt $ntereffenten foftenloS für SlustunftSerteilung
Zur BerfÜgung. SaS gleite Slmt errichtet auch in Ber»
binbung mit ber fd^meijerifchen BerïehrSzentrale an ben

Meffenjjfelbft Offizielle SluSfunftSbureauS zu
guînften oon*|)anbei, Znbuftrie, Berüeßr, Sur»
anftalten, Scßulroefen ber ©djroelz. Siefer SluSfunftS»
bienft roirb an oielen ber Meffeorte ftart in Slnfpruch
genommen.

Die Beimgung oon 3enttnlJeiionjü»®effeln.
(Sorre)ponbenj.)

3n letter Zeit wirb ben Beiern oon Zentralßei»
Zungen angeboten, ihre ^jeijfeffel auf autogenem
Mege entlruiften zu laffen, mobei ein ©auerftoff»
gebläfe zur Slriroenbung fommt, burch bas bie Büß»
unb Boftlruften in^ben Seffeljügen berbrannt toerben.
Bei ber Slnpreifung biefeö BerfaßrenS roirb u. a. geltenb
gemacht, bafj ßieburdß 20—30 % Brennmaterialien er»

fpart merben tonnen. Beranlaßt burth biele Slnfragen

aus ben Steifen ber Befißer oon ZentratßeizungSanlagen
hat bie ftirma ©ebrüber ©uljer 31.»®. fich in einem
Zirfularfdßreiben an ihre Sunbfdßaft über biefeg Ber»
fahren einläßlich auSgefproben. Sie folgenben eingaben
finb ber Schrift biefer girma, bie fich als erfte in ber
Schweiz unb feit achtzig Sohren mit ber ©rftetlung bon
Zentralheizungen aller ©rößen Befaßt, entnommen:

Sie roährenb beS SriegeS infolge SofSmangel ber»
roenbeten ©rfa^brennftoffe roie Çolj, Sorf, Braunfohle,
Sägemehl k. gelangten oft in ftart feuchtem Zuftanb
Zur Berfeuerung unb bexfrufteten in hohem Maße bie
Heizflächen ber Seffel. Siefe Büß» unb ißechtruften
roirtten ifolierenb unb berfchlechterten ben MirtungSgrab
ber §eizfeffel. Surd) Slbtrahen, ülbflopfen, Slbbrennen
tonnten biefe ifolierenben Schichten entfernt unb ber
normale MirfungSgrab hergefteHt roerben.

Bei Berroenbung bon SotS, ber heat® in beliebiger
Qualität unb Sorngröße roieber zu hoben ift, bilben
fich bagegen in 3®ntralheizungSteffeln nur ganz bünne
Sruften, bie burch bie normalen Bußroerfzeuge leicht
entfernt roerben tßnnen, fobaß fich baS tabbrennberfahren
mit ber Slutogenflamme erübrigt.

©rfahrungSgemäß finb §eizteffel auch heute bielfach
großen Slbroftungen, berurfacht burch Verfeuern bon
ungenügenb getrodneten Brennmaterialien, unterroorfen;
biefelben Schaben treten auf, roenn bie Seffel in feuchten
SeffeHotalen inftaOiert finb, Moht ift e§ möglich, bie

Bofttrufte im ffüllraum unb je nach Seffelfonftruftion
mehr ober weniger auch in ben Bauchzügen abzufragen
ober abzubrennen. @ine (Entfernung berfelben zroifchen
ben SichtungSleiften ber einzelnen ©lieber ift jeboch aus»

gefçhloffen. Sie Boftfchicht unter ben Si^tungSleiften
treibt bann bie ©lieber auSeinanber, rooburch ©ponnun»
gen, welche zu llnbichtheiten ber ©chlüffe unb fpätern
©lieberbefeften führen, berurfacht roerben. •

Sobalb fich nun an fpeizfeffetn bie erften Sinzeichen
bon llnbichtheiten eiuftetlen, ift eine Zerlegung berfelben
unb bag Stbhämmeru ber Bofttrufte namentlich unter
ben Sichtunggleiften zu empfehlen. Surd) biefe Maß»
nähme tonnen baljer ©lieberbefefte rechtzeitig bermieben
roerben. Somplette Zerlegung ift aber nur in obener»

roätmten Slugnahmefällen geboten.
Bei leichteren Berfruftungen, roie bieg bei Berfeue»

rung bon Sotg ab unb zu tro^bem bortommt, ift bag
Abbrennen burch ein leidstes Sotg» unb langflammigeg
§olzfeuer augreichenb. @g ift jeboch ratfam, biefe Slrbeit
am Heizïeffel burdh ben ©rfteüer ber Anlage bezro. burch
beffen Monteure bornehmen zu laffen.

Bon biefen (Erwägungen auggeljenb, ift bag Slug*
brennen ber ©lieber burch bie Slutogenflamme
alg nicht empfehlengroert zu bezeichnen, ba, roie
bieg bielfach fefigefteHt roorben ift, lofale Bortien ber
Seffelglieber überwärmt unb baburd) Spannungen im
@uß erzeugt roerben, bie unter Umftänben zu ©lieber»
befeften führen.

Sm f«h»eijertfche* Bngholîhonbel fd^eint zurzeit
^odjfonjunftur zu herrfdhen, ba bie Bachfrage tn ftärfern
Sortimenten Buchen, §agenbucßen, @fd)en unb Slhorn
bei hohen Breifen fehr lebhaft ift. SaSfelbe gilt auch

für fdhöne Röhren unb Mepmouth§föhren. Meniger be»

gehrt finb bagegen ©idhen in mittlerer Qualitätstage.
barf barauS gefdhloffen roerben, baß bie Bautätigfeit
gegen ba§ grühjahr hin jebenfallS ziemlich tntenfro ein»

feßen wirb.
Benefte ôolzmatfterlôfe im Santon Schmt)î..(Sorr.)

Sie ^olzoeräußerungen tn ben oergangenen Sagen jet»

tigten ebenfalls burdhmegS fdhöne ©rlöfe, maS nadhßehenbe

S4t MUM. fchwetz. Haudw. Zettnug („Meisterblatt") Kr.49

Schweizer Mustermesse 1924 i« Basel. Wenn auch
der offizielle Anmeldetermin mit dem 15. Februar abge-
laufen ist und der Stand der eingegangenen Anmel-
düngen schon damals ein guter war, treffen doch für die
achte Schweizer Mustermesse 1924 in Basel fortgesetzt
von den verschiedenen Gruppen industrieller und ge-
werblicher Produktion weitere Anmeldungen ein.
Da > einerseits die neuen Messehallen eine viel umfang-
reichere Ausstellungsfläche aufweisen werden und an-
dererseits verschiedene die Neubauten betreffende Fragen
inzwischen von den leitenden Organen nach der ange-
strebten Richtung gelöst werden konnten, ist die Messe-
direktion in der Lage, über den offiziellen An-
m^eldet'ermin hinaus Anmeldungen entgegen-
z un eh m en Mum jenen Firmen die Beteiligung zu er-
möglichen, die zu eigenem Vorteil die große Warenschau
schweizerischen Gewerbefleißes mit ihren Spezialitäten zu
beschicken die Absicht haben.

Die Schweizer Mustermesse wird bestimmt in der
anberaumten Zeit vom 17. bis 27. Mai abgehalten.

Schweizerische kunstgewerbliche Ausstellung in
Schwede« 1924. Berichtigung. Die Schweizerische
Zentralstelle für das Ausstellungswesen in Zürich be-

richtigt ihre unter obigem Titel wiedergegebene Mitteilung
dahin, daß der äußerste Anmeldetermin auf den 15.

März (nicht auf den 15. April) dieses Jahres angesetzt
werden mußte.

Teilnahme an den Messen im Ausland. (Mitg.
vom Schweizerischen Nachweisbureau für Bezug und
Absatz von Waren.) Infolge der großen Veränderungen
in den Bezugs- und Absatzverhältnissen seit dem Krieg
haben sich die kurzfristigen Messen in einer Reihe von
Ländern sehr ' stark entwickelt. Sie bieten den Vorteil
leichter und schneller Orientierung und die Möglichkeit
der Anbahnung direkter Beziehungen zwischen Angebot
und Nachfrage. Der Umstand, daß diesen Veranstaltungen
offizielle Unterstützungen zuteil werden, beweist deren
Wertschätzung. Daß die Messen nicht nur von Käufern
aus dem eigenen Land besucht werden, erhöht ihre inter-
nationale Bedeutung.

Allerdings haben sich die vielen Veranstaltungen nicht
alle bewährt, sie entspringen auch oft nicht nur dem Be-
streben, Industrie und Handel dienlich zu sein. Die hohen
Kosten ihrer Veranstaltung-werden einschränkend wirken.

In der Tat ist auch schon), eine Reihe von Messen ein-

gegangen, oder es steht ihnen das gleiche Schicksal bevor.
Das Schweizerische Nachweisbureau für Bezug und

Absatz von Waren in Zürich befaßt sich seit Jahren
amtlich'^mit der^Organisation schweizerischer Ab-
teilung en für unser Land an empfehlenswerten Messen
und steht Interessenten kostenlos für Auskunftserteilung
zur Verfügung. Das gleiche Amt errichtet auch in Ver-
bindung mit der schweizerischen Verkehrszentrale an den

MessenZselbst Offizielle Auskunftsbureaus zu-
gusnsten von'Handel, Industrie, Verkehr, Kur-
anstalten, Schulwesen der Schweiz. Dieser Auskunfts-
dienst wird an vielen der Messeorte stark in Anspruch
genommen.

Sie ReimWg « ZentralheizuiM-Keffà
(Korrespondenz.)

In letzter Zeit wird den Besitzern von Zentralhei-
zungen angeboten, ihre Heizkessel aus autogensem
Wege entkru'Ken zu lassen, wobei ein Sauerstoff-
gebläse zur Anwendung kommt, durch das die Ruß-
und Rostkrusten in^den Kesselzügen verbrannt werden.
Bei der Anpreisung dieses Verfahrens wird u. a. geltend
gemacht, daß hiedurch 20—30 °/° Brennmaterialien er-
spart werden können. Veranlaßt durch viele Anfragen

aus den Kreisen der Besitzer von Zentralheizungsanlagen
hat die Firma Gebrüder Sulzer A.-G. sich in einem
Zirkularschreiben an ihre Kundschaft über dieses Ver-
fahren einläßlich ausgesprochen. Die folgenden Angaben
sind der Schrift dieser Firma, die sich als erste in der
Schweiz und seit achtzig Jahren mit der Erstellung von
Zentralheizungen aller Größen besaßt, entnommen:

Die während des Krieges infolge Koksmangel ver-
wendeten Ersatzbrennstoffe wie Holz, Torf, Braunkohle,
Sägemehl :c. gelangten oft in stark feuchtem Zustand
zur Verfeuerung und verkrusteten in hohem Maße die

Heizflächen der Kessel. Diese Ruß- und Pechkrusten
wirkten isolierend und verschlechterten den Wirkungsgrad
der Heizkessel. Durch Abkratzen, Abklopfen, Abbrennen
konnten diese isolierenden Schichten entfernt und der
normale Wirkungsgrad hergestellt werden.

Bei Verwendung von Koks, der heute in beliebiger
Qualität und Korngröße wieder zu haben ist, bilden
sich dagegen in Zentralheizungskesseln nur ganz dünne
Krusten, die durch die normalen Rußwerkzeuge leicht
entfernt werden können, sodaß sich das Abbrennverfahren
mit der Autogenflamme erübrigt.

Erfahrungsgemäß sind Heizkessel auch heute vielfach
großen Abrostungen, verursacht durch Verfeuern von
ungenügend getrockneten Brennmaterialien, unterworfen;
dieselben Schäden treten auf, wenn die Kessel in feuchten
Kessellokalen installiert sind. Wohl ist es möglich, die

Rostkruste im Füllraum und je nach Kesselkonstruktion
mehr oder weniger auch in den Rauchzügen abzukratzen
oder abzubrennen. Eine Entfernung derselben zwischen
den Dichtungsleisten der einzelnen Glieder ist jedoch aus-
geschlossen. Die Rostschicht unter den Dichtungsleisten
treibt dann die Glieder auseinander, wodurch Spannun-
gen, welche zu Undichtheiten der Schlüsse und spätern
Gliederdesekten führen, verursacht werden. -

Sobald sich nun an Heizkesseln die ersten Anzeichen
von Undichtheiten einstellen, ist eine Zerlegung derselben
und das Abhämmeru der Rostkruste namentlich unter
den Dichtungsleisten zu empfehlen. Durch diese Maß-
nähme können daher Gliederdesekte rechtzeitig vermieden
werden. Komplette Zerlegung ist aber nur in obener-
wähnten Ausnahmefällen geboten.

Bei leichteren Verkrustungen, wie dies bei Verseue-

rung von Koks ab und zu trotzdem vorkommt, ist das
Abbrennen durch ein leichtes Koks- und langflammiges
Holzfeuer ausreichend. Es ist jedoch ratsam, diese Arbeit
am Heizkessel durch den Ersteller der Anlage bezw. durch
dessen Monteure vornehmen zu lassen.

Von diesen Erwägungen ausgehend, ist das Aus-
brennen der Glieder durch die Autogenflamme
als nicht empfehlenswert zu bezeichnen, da, wie
dies vielfach festgestellt worden ist, lokale Partien der
Kesselglieder überwärmt und dadurch Spannungen im
Guß erzeugt werden, die unter Umständen zu Glieder-
defekten führen.

Holz-Marktberichte.
Im schweizerische» N«tzholzha»del scheint zurzeit

Hochkonjunktur zu herrschen, da die Nachfrage in stärkern
Sortimenten Buchen, Hagenbuchen, Eschen und Ahorn
bei hohen Preisen sehr lebhaft ist. Dasselbe gilt auch

für schöne Föhren und Weymouthsföhren. Weniger be-

gehrt find dagegen Eichen in mittlerer Qualitätslage. Es
darf daraus geschlossen werden, daß die Bautätigkeit
gegen das Frühjahr hin jedenfalls ziemlich intensiv ein-

setzen wird.
Neueste Holzmarkterlöse im Ka«to« Schwyz. (Korr

Die Holzveräußerungen in den vergangenen Tagen zei-

tigten ebenfalls durchwegs schöne Erlöse, was nachstehende
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